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SATZUNG 
der Stadt Rhede über die Höhe des Geldbetrages

nach § 51 Abs. 5 1) der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
- Stellplatzablösesatzung -
vom 18. Dezember 1998

i.d.F. der 1. Änderungssatzung vom 20. Dezember 2001

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO)
vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), geändert durch Gesetz vom 20.03.1996 (GV NW S. 114),
und des § 51 Abs. 6 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung -
(BauO NW) vom 07.03.1995 (GV NW S. 218, ber. S. 982) in den jeweils geltenden
Fassungen hat der Rat der Stadt Rhede in seiner Sitzung am 02. Dezember 1998 folgende
Satzung beschlossen:

§ 1 2)

Festlegung der Gebietszonen und der Höhe des Geldbetrages
(1) Aufgrund der unterschiedlichen Kosten für den Erwerb der für Stellplätze benötigten

Grundstücksflächen wird für die Bemessung des Geldbetrages nach § 51 Abs. 5 BauO
NRW für die Ablösung von Stellplätzen das Gebiet der Stadt Rhede in zwei
Gebietszonen eingeteilt:

Gebietszone  I: Innerer Stadtkern der Stadt Rhede gemäß nachstehender Übersichtskarte;
Gebietszone II: Gebiet der Stadt Rhede, das nicht durch die Gebietszone I erfasst ist.

Abgrenzung der Gebietszone I

                                                
1) Ermächtigungsgrundlage geändert durch 1. Änderungssatzung vom 20. Dezember 2001 (Euro-

Anpassungssatzung) (Ratsbeschluss vom 19. Dezember 2001), in Kraft getreten am 1. Januar 2002
2) § 1 Abs. 2 neu gefasst durch 1. Änderungssatzung vom 20. Dezember 2001 (Euro-Anpassungssatzung)

(Ratsbeschluss vom 19. Dezember 2001), in Kraft getreten am 1. Januar 2002
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(2) Der Geldbetrag je Stellplatz wird unter Zugrundelegung von 80 vom Hundert der
durchschnittlichen Herstellungskosten von Parkeinrichtungen gemäß § 51 Abs. 6
Buchstabe a) – c) BauO NRW einschließlich der Kosten des Grunderwerbs

in der Gebietszone I auf 5.100,00 Euro
und in der Gebietszone II auf 3.900,00 Euro

festgelegt.

(3) Der Geldbetrag ist einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides über die Festsetzung
des Betrages fällig. Wird die Zahlung des Geldbetrages vertraglich vereinbart, so ist der
Betrag einen Monat nach Abschluss des Vertrages fällig.

§ 2
Inkrafttreten

Die vorstehende Satzung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt
die Stellplatzablösesatzung vom 14.01.1985 außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit Verkündung nicht mehr
geltend gemacht werden kann, es sei denn, eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, die Satzung ist nicht
ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, der Stadtdirektor hat den Ratsbeschluss
vorher beanstandet oder der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

Rhede, den 18. Dezember 1998 Üffing
Bürgermeister

- - -

Veröffentlicht in der Tageszeitung Bocholter-Borkener Volksblatt am 22.12.1998

- - -

1. Änderungssatzung vom 20. Dezember 2001 (Euro-Anpassungssatzung) veröffentlicht im
Bocholter-Borkener Volksblatt am 28. Dezember 2001


